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Stück 25,

a) Bekanntmachung.Nachdem durch Allerhöchſten Erlaß vom 26. v. M. und Wahlreglement vom 4. d. M. die Ausführung der
Wahlen für das Volkshaus des in Erfurt zuſammentretenden deutſchen Parlaments anbefohlen und zu dieſem Ende die
ſchleunige Wahl von Wahlmännern angeordnet worden iſt, veranlaſſe ich Nachſtehendes:

1) Jede Ortsbehörde des Kreiſes hat für ihre Gemeinde ſchleunigſt eine Urwählerliſte nach dem unten folgenden Schema
anzufertigen, und ſobald dies geſchehen iſt, 8 Tage bei ſich auszulegen.

2) Jn dieſe Liſte werden alle Männer des Orts aufgenommen, welche 1) unbeſcholtene Preußiſche Unterthanen ſind,
2) das 25. Jahr zurückgelegt, 3) einen eignen Hausſtand haben, 4) in der Gemeinde oder doch im Wahlbezirke ſeit

3 Jahren einen feſten Wohnſitz haben und heimathsberechtigt ſind, 5) ſeit Einem Jahre zu den directen Staats
und Gemeindeabgaben beigetragen, 6) auf Erfordern nachweiſen können, daß ſie mit der letzten Rate der von ihnen
zu zahlenden directen Staatsſteuern nicht im Rückſtande geblieben. Unbedingt nicht wahlberechtigt und folglich in die
Liſte nicht mit aufzunehmen ſind: a) Perſonen unter Vormundſchaft oder Curatel, b) diejenigen, über deren Ver
mögen Concurs eröffnet worden iſt, e) Arme, d. h. die, welche aus öffentlichen oder Gemeindemitteln jetzt oder doch
im letzten Jahre Armenunterſtützung bezogen haben, d) Beſcholtene, d. h. die Perſonen, denen durch rechtskräftiges
Erkenntniß der Vollgenuß der bürgerlichen Rechte aberkannt iſt, ohne daß ſie bis jetzt in dieſe Rechte wieder eingeſetzt ſind.
Bei Jedem iſt, wie das Schema anzeigt, anzugeben, was er jährlich an Klaſſen-z, Grund oder Gewerbeſteuer zahlt.
Steuerfreie Urwähler, als Geiſtliche, Militärs, Gensd'armen, Schullehrer und Hebammen ſind nach den Grundſätzen
der Klaſſenſteuer, wie dies bei der diesjährigen Kläſſenſteuer Veranlagung bereits geſchehen iſt, einzuſchätzen und
in die Liſten mit aufzunehmen. Es wird denſelben übrigens anheimgegeben, ſich bei den Ortsbehörden zur Feſtſtel-
lung ihrer Steuer noch beſonders zu melden. Rittergutsbeſitzer kommen nur mit den Donativgeldern, ſo wie mit
der Klaſſen, Grund und Gewerbeſteuer, die ſie wirklich zahlen, in Anſatz, dagegen wird der ſteuerfreie Grundbeſitz
nicht mit in Berechnung gebracht.

Ebenſo werden die ſ. g. Hufengelder fortgelaſſen.
4) Die Landwehrleute, welche zum Dienſt einberufen worden, ſind in die Liſte mit aufzunehmen, es iſt aber ausdrücklich

bei dem Namen eines Jeden derſelben zu bemerken daß er einberufener Landwehrmann iſt, und bei welchem Ba-
taillon, Compagnie er ſteht.

Sollte vor oder bei Aufſtellung der Liſte Militär von der Linie einquartirt werden, ſo iſt dies mit aufzunehmen
da ſie geſetzlich an dem Orte, wo ſie grade ſtehen, mitzuwählen haben.

5) Die Ortsbehörden werden die Urwählerliſten, die ſie zur letzten Wahl der II. Preußiſchen Kammer aufgeſtellt haben,
zum etwaigen Gebrauche bei Anfertigung der jetzt nöthigen Liſten zurückerhalten. Es verſteht ſich aber hierbei von
ſelbſt, daß dieſe alten Liſten, wenn ſie ja beibehalten werden können, nicht wie ſie ſind wieder eingereicht werden
dürfen, ſondern nach den vorſtehenden Beſtimmungen und nach den Veränderungen, die in den Perſonen eingetreten,
zu verbeſſern ſind.

6) Sobald die ad 1. bezeichnete Li
und öffentlich anzuſchlagen

3)

ſte zum Ausliegen fertig iſt, hat die Ortsbehörde folgende Bekanntmachung zu erlaſſen

b) Bekanntmachung.Die Urwählerliſte des Dorfes N. N. liegt bei mir zur Einſicht der Betheiligten aus.
dungen dagegen ſind bei mir binnen 8 Tagen ſchriftlich oder zu Protokoll anzubringen. Später eingehende wer
den nicht berückſichtigt. Jn die Liſte ſind nur diejenigen Stenern aufgenommen, welche Jemand in der Gemeinde
oder im Wahlbezirke zahlt, wer auch die anderswo zu entrichtenden Steuerbeträge aufgenommen wiſſen will, muß
mir dies innerhalb der Reclamationsfriſt glaubwürdig nachweiſen.

den December 1849. Der Ortsrichter N. N.7) Gehen Erinnerungen ein, die ſich nicht ſofort ſelbſt erledigen, ſo ſind ſie mir zur Entſcheidung mitzutheilen. Gehen
in „ſo wird unter der Liſte beſcheinigt, daß ſie 8 Tage ausgelegen, dagegen aber keine Erinnerungen gemacht
vorden ſeien.8) Die Urwählerliſten müſſen bis Sonntag den 30. December 1849 angefertigt ſein, und während des 31. deſſelben
Monats, 1. 2. 3. 4. 5. und 6. Januar 1850 ausliegen. Die Bekanntmachung sub 6. iſt den 30. December 1849
Nachmittags anzuſchlagen.

Etwaige Einwen-

9) Montag den 7. Januar 1850 iſt dem Wahl Commiſſar desjenigen Wahlbezirks, in welchem der Ort liegt, die mit dem



490
Atteſt sub 7. verſehene Urliſte ſammt Bekanntmachung zu überbringen. Der WahlCommiſſar und der Wahlbezir
iſt aus der untenfolgenden Bekanntmachung vom heutigen Tage zu erſehen.

10) Sollte einigen Orsbehörden dies und jenes noch unklar ſein, ſo haben ſie mit andern Ortsvorſtänden deshalb Rück
ſprache zu halten, können aber auch zu jeder Zeit von mir die erforderliche Belehrung einholen.

Merſeburg, den 23. December 1849. Der Königl. Landrath Weidlich.S ch em a.Urwählerliſte für das Dorf N. X.
2

Directe Steuern, welche jeder Ur-
wähler jährlich giebt.

N Namen der Urwähler. Alter. Summa.r. Klaſſen- Grund Gewerbe-ſteuer. ſteuer. ſteuer.
Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf.] Thlr. ſgr. pf.

Bekanntmachung.Jn Gemäßheit der Verordnung vom 26. v. M. und des Wahlreglements vom 4. d. M. werden die Gemeinden
des Kreiſes, mit Ausnahme der Stadt Merſeburg, in folgende 24 Wahlbezirke, unter Bezeichnung der Wahlorte und der
ernannten Wahl Commiſſarien hierdurch abgetheilt:

Bevölkerun 2Nr. des 5 Namen r gw z Name und WohnortWahlbe- S r 73 Wahl-Ortah S S zirk gehörigen S s
zirks. z Orſſchaften. Ar des Wahl Commiſſarius deſſen Stellvertreters

S

I. 1 Altranſtädt. 4292 Großlehna. 214
3 Kleinlehna. 1194 Oetzſch. 154
5 Tröben. 1066 Nempitz. 767 Rampitz. 928 Thalſchütz. 125
9 Kötzſchau, Dorf. 397

10 Kötzſchau, Saline. 531765) 3 Salzverwalter Kloz in Richter Erneſti zu Groß Kötzſchau.

II. 11 Piſſen. 77 Kötzſchau. lehna.12 Rodden. 9613Guünthersdorf. 187
14 Kötzſchlitz. 176
15 Möhritzſch. 122
16 Kleinliebenau. 168
17 Horbürg. 16418 Dölkau. 21119 Göhren. 10220 Zweymen. 213
21 Zſchöchergen. 136
22 Maslau. 96 1742 3 Rittergutsbeſ. Vogt zu Amtm. Otto in Dölkau,. Schwarze Bär zu
23 Zöſchen. 733 Kleinliebenan. Günthersdorf.24 Wegwitz. 154
25 Schladebach. 377
26 Zſcherneddel. 124
27 Wirgzſchersdorf. 1911579 3 Rittergutsbeſ. Dieck zu Oberamtmann Schmidt zu Zöſchen.

IV. 28 Venenien mit Zöſchen. Schladebach.Werder. 227
29 Trebnitz. 18030 Ereipau, 29931 Kriegsdorf. 170

4
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S evölkerunNr. des H. Namen r S Name und. Wohnort
ück Wahlbe S der zum Wahlbe S a Wahl Ort53 Wzirks. Melaeete c 2 S des Wahl Commiſſarius deſſen Stellvertreters

32 Wüſteneutzſch. 99
33 Wölkau. 167

r 34 SDſtrau. 32235 Lennewitz. 195 1659 3 Amtmann Matthäi zu Rittergutsbeſ. Clarus zu Creipau.
W 36 Burgliebenau. 288 Kriegsdorf. Ereipan.37 Tragarth. 10838 Wallendorf. 24839 Pretzſch. 216

40 Collenbey. 144
41 Meuſchau. 314
42 Löpitz. 7743 Löſſen. 106 1501 3 Pf. Thieſius zu Collenbey. Pfarrer Kluge zu Burge! Wallendorf.

VI. 44 Altſcherbitz. 260 liebenagu.45 Modelwitz. 21246 Papitz. 128
47 Cursdorf. 196den 48 Beuditz. 144der 49 Ennewitz. 24850 Wehlitz. 386 1574 3 Juſtizrath Herrfurth zu Richter Köttnitz zu Beuditz. Wehlitz.

T VII. 51 Angersdorf. 58 Wehlitz.52 Paſſendorf. 331
53 Schlettau. 278
54 Beuchlitz. 344
55 Holleben. 703 1714 3 Richter Fink zu Paſſendorf. Richter Hoffmann zu Schlettau.

D. VIII. 56 Dehlitz a. B. 376 Schlettau.57 Benkendorf. 110
58 Neukirchen. 179
59 Rockendorf. 134
60 Röpzig. 7661 Hohenweiden. 63
62 Rattmannsdorf. 71

63 S r 1775 chkopau. 1579 3 Amtmann Sander zu v. rtz zu iIX. 65 Knapendorf. 151 Neukirchen. s v. Schwartz zu Benkendorf. Neukirchen.
66 Dörſtewitz. 156
67 Bündorf. 16468 Netzſchkau. 114
69 Milzau, 9770 Biſchdorf. 12271Unterkriegſtädt. 172
72Oberkriegſtädt. 95
73 Schadendorf. 133
74 Burgſtaden. 106
75 Kleine en dorf 64
75 s -132 1506 3 Richter Eylauzu Biſchdorf. Richter Teichmann zux 77 Reinsdorf. 705 ter Egtangn Wiſo en Neßzſchkau.

zu 78 Raſchwitz. 10179 Wünſchendorf. 77
80 Niederclobicau. 233 e
81 Oberclobicau. 133
82 Niederwünſch. 331
83 Strößen. 15284 Großgräfendorf. 298
85 Schotterey. 425 1850) 3 Richter Neubarth zu Richter Löſcher zu Schot Niederclobikau.

XI. 86 Blöſien. 184 Wünſchendorf. terey.87 Geuſau. 25988 Reipiſch. 148



Bevölkerun J
Nr. des S Namen s z Namen und WohnortWahlbe S der um Wablbe S S S WahlOrt.S zirk gehörigen Sezirks. S Driſchaften. S des Wahl Commiſſarius deſſen Stellvertreters

89 Atzendorf. 183
90 Zſcherben. 91
91 Benndorf. 21592 Unterfrankleben. 460
93 Oberfrankleben. J

Naundorf 20595 Runſtädt. 13696 Körbisdorf. 96 1977 3 Rittergutsbeſ. v. Boſe zu Amtmann Geißler in Frankleben,
XII. 97 Oberbeunga. 97 Unterfrankleben. Niederbeung.98 Niederbeunga. 131

99 Spergau. 585
100 Kirchfährendorf. 212
101 Eröllwitz. 203102 Daspig. 112
103 Gböhlitzſch. 101104 Röſſen. 126
105 Kötzſchen. 268
106 Leung mit Ocken

dorf. 180 2015 4 Superint. Dr. Pollmann Richter Gutjahr zu Leung. Leunga.
XIII. 107 Dürrenberg. 247 zu Leuna.108 Porbitz m. Poppitz. 538

109 Keuſchberg. 874 1659 3 Bergrath Backs zu Richter Dähne zu Keuſch- Dürrenberg.

XIV. 110 Balditz. 263 Dürrenberg. berg.111 Tollwitz. 558
112 Teuditz, Dorf. 580

Ten Saline. o
auern. 1631 3 Rittergutsbeſ. Grünhagen Ri i itz. Teuditz.XV. 115 Ragwig. 33 S re hagen Richter Rettig zu Teuditz z

116 Zöllſchen. 163
117 Ellerbach. 64
118 Schweßwitz. 93119 Bothfeld. 278
120 Oebles. 80121 Schlechtewitz. 88
122 Großgoddula. 186

u W V12 eſta. 206 1640 3 Pfarrer Ziegler zu Veſta. Richt. Käſtner zu Goddula. Kleingoddula.XVI. 125 Kleincorbetha. 298 vf Ziegter t ſa. Richt. Eaſtners
126 Oeglitzſch. 92
127Dehlitz a. S. 248
128 Großgöhren. 151
129 Kleingöhren. 128
130 Müchlitz. 133131 Röcken. 204
132 Goſtau. 126133 Stößwitz, 85134 Söſſen. 115 1580 3 Pfarrer Wimmer zu Groß Richt. Barthold zu Röcken. Großgöhren.

XVII. 135 Kölzen. 72 göhren.136 Starſiedel, 333
137 Pobles. 1351381 Muſchwitz. 254
139 Söheſten. 193
140 Tornau 143141 Caja. 159
142 Rahna. 713143 Kleingörſchen. 297 1699 3 Richt. Meuche zu Söheſten. Richter Munkelt zu Rahna. Starſiedel.

XVIII. 144 Großgörſchen. Ffö

r X r. r



493

Merſeburg, den 23. December 1849.

S. BevölkerungNr. des s Namen Name und WohnortWahlbe- S der zum Wahlbe Se S Sah S S i hri el Wahl-Ortrks S zirk gehörigen S S 8 *Ort.zirks. Ortſchaften. z des Wahl Commiſſarins deſſen Stellvertreters

145 Sittel. 191 es146 Kitzen. 276
147] Hohenlehe. 128
148 Theſau. 172
149 Peißen. 69150) Scheidens. 75

r u5 Seegel. 36 1563 3 Richt. Landmann zu Kitzen, Gutsbeſ. Bergter zu LöIIx. 53 Gisror,. v cht. Landmann zu Kitzen ſ. Bergter zu Löben. Kitzen.
154 Döhlen. 137
155 Thronitz. 174
156 Räpitz. 179157 Großſchkorlopp. 162
158 Kleinſchkorlopp. 164
159 Zitzſchen. 327
160 Schkeitbar. 240
161 Schkölen. 263 1938 3 Richter Aug. Bock zu Richt. Fiedler zu Schkölen. Schkeitbar.

XX. 162 Ermlitz m. Rübſen. 287 Kl. Schkorlopp.
163 Oberthau. 270
164 Raaßnitz. 483
165 Weßmar. 326166 Röglitz. 337 1703 3 Schulmeiſter Haring zu Richter Rentz zu Röglitz. Röglitz.

XXI. 167 Lauchſtädt. 1396 Weßmar.168 Kleinlauchſtädt. 109 1605) 3 Bürgermeiſter Grimm zu Kaufmann Rummel zu Lauchſtädt.
XXII. 169 Lützen. 2341 Lauchſtädt. Lauchſtädt.

170 Meuchen. 343171 Meyhen. 116 2800 5 Bgrmſtr v. Boſe zu Lützen. Aſſeſſor Fritzſche zu Lützen. Lützen.
XXIII. 172 Schaafſtädt. r 3 r zu Aſſeſſor zu Schaaf! Schaafſtädt.T Schaafſtädt. ädt.XXIV. 173 Schkeuditz. 3017 3017 6 Bürgermeiſter Schröter zu Oberförſter Mechow zu Schekeuditz.

Schkeuditz. Schkeuditz. pDer Königliche Landrath Weidlich.
Der Windmüller Johann Karl Schmidt aus Niederwünſch beabſichtigt in Schottereyer Flur auf zwei neben

einander liegenden von den Kargutſchen Eheleuten und Biſchofſchen Erben in Schotterei erkauften Kabelflecken eine neue
Bockwindmühle mit einem Mahl- und einem Schrotgange zu erbauen.

Etwaige Einwendungen gegen dieſe Anlage ſind binnen 4 Wochen präcluſiviſcher Friſt in meinem Büreau anzubringen.
Der Königl. Landrath Weidlich.Merſeburg, den 18. December 1849.

Schwurgerichts- Sitzung.
Am 30. November kamen 3 Sachen zur Verhandlung.

Die erſte war wider den Handarbeiter Schleicher zu Alten-
rode, wegen Widerſetzlichkeit gegen einen Forſtbeamten, ver-
bunden mit körperlicher Verletzung. Zu ſeinem Vertheidiger
hatte er den Referendarius Thomas. Durch das Loos wur-
den zu Geſchworenen beſtimmt: der Juſtizrath Bielitz, Prof.
Koberſtein, Kaufmann Kurtze, Oeconom Krieg, Hefrath
Tellemann I., Richter Becker, Magiſtrats Aſſeſſor Sobbe,
Apotheker Marche, Gaſtwirth Koch, Gymnaſiallehrer Dr.
Schmidt, Kaufmann Habermeyer, Kaufmann Otto. Der
Referendarius v. Leipziger I., als Gerichtsſchreiber, verlas
die Anklage, welche folgendermaßen lautete:

Am 20. April er. ging der Hülfsjäger Martini zu
Memleben den Forſtweg nach den Birken und folgte einer
friſchen Spur, welche ihn auf einen freien Platz führte, wo
friſch abgemachte Aeſte lagen.

Jn der Nähe bemerkte er auf einer Eiche den Handar-

riß ihn endlich

auf ihn fiel.

Er forderte den Schleicher auf,
ſteigen, wozu er ſich erſt nach einiger Zeit bequemte.
er herabgeſtiegen war, verweigerte er die Herausgabe ſeiner
Baumſäge, welche Martini verlangte.
ſich daher längere Zeit vergeblich, in den Beſitz der Säge
zu gelangen, faßte den Schleicher deshalb bei der Bruſt und

n ch zu Bei dieſer Gelegenheit fielMartini ſelbſt mit zu Boden, und zwar ſo, daß Schleicher
Letzterer kniete nun auf Martini, biß ihn in

den Daumen der rechten Hand, rief einen in der Nähe be-
findlichen Menſchen welcher mit Holzabmachen beſchäftigt
war, jedoch vergeblich zu Hülfe.

Während dieſer Zeit hielt Schleicher den Flintenriemen,
an welchem Martini das Gewehr auf der linken Schülter
trug, feſt über der Bruſt des Martini zuſammen und ließ
nicht eher los, als bis letzterer ihm das Verſprechen gegeben
hatte, von ſeiner Waffe keinen Gebrauch zu machen. Der
Hülfsjäger Martini iſt auf das Geſetz vom 7. Juni 1821

zur Erde nieder.

von dem Baume herabzu-
Als

Martini bemühte

beiter Schleicher mit dem Abmachen eines Aſtes beſchäftigt. vereidet und war damals mit der vorſchriftsmäßigen Dienſt-
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mütze bekleidet. Das bereits von dem Schleicher abgemachte
Helz, wozu er durchaus kein Recht hatte, iſt zu 3 Sgr.
abgeſchätzt.

Auf die Anfrage des Präſidenten erklärte ſich der Hand-
arbeiter Joh. Gottlob Schleicher, 42 Jahr alt, evangeliſch,
verheirathet, Beſitzer eines Häuschens, wegen Diebſtahls ſchon
beſtraft, für „Nichtſchuldig.“ Er erklärte, daß er ſich da-
mals nur in der Angſt befunden und befürchtet habe der
Jäger werde von ſeiner Waffe Gebrauch machen.
ihn gebeten, ihn nicht anzuzeigen, habe nur aus Angſt ihn
auf der Erde feſtgehalten und ganz unwillkührlich in den
Finger gebiſſen. Er ſei übrigens in Frieden von ihm ge-
ſchieden, und habe ihm noch ein Meſſer ſuchen helfen, wel-
ches er verloren gehabt.

Der Hülfsjäger Martini bemerkte, daß er erſt ſeit dem
1. Februar in ſeiner jetzigen Stellung ſei, daß er Schleicher
nicht genau gekannt, und nicht behaupten könne, abſichtlich
ven ihm in den Finger gebiſſen zu ſein, vielmehr nehme
er an, daß es unwillkürlich geſchehen. Jm Uebrigen be-
ſtätigte er die Angaben in der Anklageſchrift. Der Staats-
Anwalt beantragte hierauf das „Schuldig wegen Wider-
ſetzlichkeit mit Gewalt an der Perſon verbunden mit kör-
perlicher Verletzung. Der Vertheidiger ſprach für das „Nicht-
ſchuldig.“ Nachdem der Präſident das Reſume gegeben,
ſtellte er die Thatfrage:

Gegen dieſe wurden vom Staats-Anwalte Erinnerungen
gemacht, und beſchloß der Gerichtshof folgende Fragen:

1) Jſt der Angeklagte ſchuldig ſich am 20. April gegen
den Forſtbeamten Martini bei Ausübung ſeines Amtes
mit Gewalt an ſeiner Perſon widerſetzt zu haben

D Jſt der Angeklagte ſchuldig hierbei den Martini ab-
ſichtlich körperlich verletzt zu haben

Die Geſchworenen bejaheten die erſte Frage, verneinten
dagegen die zweite. Der StaatsAnwalt beantragte 4 Monat
Zuchthaus, welche Strafe der Vertbeidiger zu hoch fand.

Der Gerichtshof erkannte auf 3 Monat Arbeitshausſtrafe.
Am 30. November war die zweite Sache welche zur

Verhandlung kam gegen drei Angeklagte, gegen die Ge-
brüder F
Zu ihrem Vertheidiger hatten ſie gewählt den Rechts An-
walt Franz. Durch das Loos wurden zu Geſchworenen
beſtimmt der Secretär Hahn Gutsbeſitzer Jäger, Orts-
richter Becker, Anſpänner Bleichroth, Ortsrichter Neubert,
Kreisſecretär Eckardt, Ortsvorſteher Seiffarth, Profeſſor
Koberſtein, Oeconomie-Commiſſionsrath Grothe, Gymnaſial-
lehrer Dr. Schmidt, Gaſtwirth Koch, Juſtizrath Bielitz.

Der Gerichtsſchreiber Referendar v. Leipziger I. verlas
die Anklage, welche folgendermaßen lautete:

Am 27. October v. J. wurde in den Fluren der Dörfer
Trebnitz und Creypau durch den Königl. Oberförſter Mechow
zu Schkeuditz eine Treibjagd abgehalten, welcher auch der
verpflichtete Königl. Forſt Aufſeher Robert Krauſe, jetzt zu
Siebigerode bei Eisleben, unter deſſen Aufſicht das fragliche
Jagdrevier damals ſtand, beiwohnte.

Beim zweiten Treiben verfolgte derſelbe einen Menſchen,
der einen angeſchoſſenen Haſen einem Hunde abgenommen
hatte. Es gelang ihm auch, nachdem der Haſe weggeworfen
war, ſich in Beſitz deſſelben zu ſetzen gleich darauf aber
eilten mehrere von den auf dem Felde beſchäftigten Leuten,
namentlich aber der Einwohner Karl Heinrich Fritzſche, deſ-

ſen Bruder Karl Auguſt Fritzſche, und der Handarbeiter
Johann Gottfried Schaaf zu Trebnitz auf ihn zu, wollten
nicht dulden, daß auf ihrer Feldflur gejagd werde, und auf
ſeine Vorſtellungen daß er ja in ſeinem Rechte und in

Er habe

ritzſche und den Handarbeiter Schaaf aus Trebnitz.

Ausübung ſeines Amtes begriffen ſei, faßten ſie ihn bei der
Bruſt und warfen ihn zur Erde. Krauſe behauptet nun

„Auguſt Fritzſche habe ſein Gewehr feſtgehalten und das
Abſchießen deſſelben verhindert. Heinrich Fritzſche habe ihm
auf die Bruſt gekniet und ihn mit einer Miſtgabel welche
er über ſein Geſicht gehalten, zu erſtechen gedroht.“ Gott-
fried Schaaf habe ſein Gewehr erfaßt, hin und her gezogen
und es ihm zu entreißen geſucht. Erſt als der Steiger
Vogel auf ſeinen Hülferuf herbeigeeilt ſei, habe man ihn
wieder losgelaſſen. Ferner ſoll der Heinrich Fritzſche auf
die Vorſtellung des Krauſe: daß er Königlicher Beamter
ſei, und man ihm daher das Jagen nicht verbieten könne,
erwiedert haben „jeßzt gilt weder die Regierung noch der
König etwas, ich ſchließe darauf.

Die Gebrüder Fritzſche und der 2e. Schaaf ſtellen die
Mißhandlungen in Abrede, geben aber zu, dem Krauſe da
mals unterſagt zu haben, durch das Rapösſtück, welches der
Heinrich Fritzſche gepachtet, zu gehen, auch räumt der Auguſt
Fritzſche ein, daß bei dieſem Zuſammentreffen Krauſe zu
Boden gelegen, von ihm aber nicht zu Boden geworfen
ſei. Allein erſtere Behauptung hat ſich als unwahr heraus-
geſtellt. Denn der Vogel hat geſehen, daß ein Mann, der
nachher Fritzſche genannt wurde, mit zwei oder drei anderen
auf den Krauſe zugelaufen ſei. Auf den Ruf des letzteren,
„Steiger Vogel“ habe er ſich umgedreht und bemerkt, daß
der 2e. Krauſe zu Boden gelegen, und daß Fritzſche mit der
Miſtgabel, die er über Krauſens Geſicht gehalten, denſelben
zu beſchädigen gedrohet hätte. Die von Krauſe angegebene,
beleidigende Aeußerung über den König habe nicht jener
Fritzſche, ſondern ein Anderer gethan, der jedoch auch Fritz
ſche genannt worden ſei. Ungefähr um dieſelbe Zeit iſt
auch ein Trupp Menſchen im Gemenge geſehen worden.
Auch iſt die Aeußerung des e. Krauſe gehört: „er würde
ſchießen, wenn ſie ihm nicht vom Leibe bleiben würden.“

Durch die Zeugenausſagen iſt die Wahrheit der Angabe
des 2c. Krauſe im Allgemeinen beſtätigt, ſie wird aber noch
mehr gehoben bei Krauſens beſtimmter Beſchuldigung, bei
der dieſelben beſtätigenden Depoſition des Zeugen Vogel,
ſo wie endlich durch das theilweiſe Zugeſtändniß der drei
Angeſchuldigten.

Die Frage des Präſidenten, ob ſie ſchuldig ſeien, wurde
von allen 3 Angeklagten verneint. Von den Angeklagten
iſt erſtens Karl Heinrich Fritzſche, 46 Jahr alt, evangeliſch,
nicht mehr im Militär, und noch nicht in Unterſuchung ge
weſen. Zweitens Karl Auguſt Fritzſche, 40 Jahr alt, evan-
geliſch, Wittwer, nicht in Militär-Verhältniſſen, noch nicht
in Unterſuchung geweſen. Drittens der Handarbeiter Joh.
Gottfried Schaaf, 36 Jahr alt, evangeliſch, Wittwer, ohne
Vermögen, und Armee-Reſerviſt.

(Fortſetzung folgt.)

Die Ulmer Chronik theilt einen Brief mit, der von ei
nem ſeit längerer Zeit in den vereinigten Staaten, und zwar
in Ohio, angeſiedelten Deutſchen an ſeine Verwandten in
Würtemberg geſchrieben wurde. Der Brief iſt vom Juli d. J.
und es heißt darin unter Anderm: „Bis wir Eure zwei
letzten Briefe erhielten, haben wir immer gehofft, daß Jhr
hierher kommen würdet. Es ſcheint aber, Jhr habt keine
Luſt dazu, und doch muß es traurig bei Euch ausſehen,
wenn nur ein Theil von Dem wahr iſt, was in den
Zeitungen ſteht. Wir bedauern den guten König, der ſo
viel für Würtemberg gethan hat, und verabſcheuen ſolche
Leute, die unter dem Namen der Freiheit Geſetzloſigkeit ein
führen wollen, und nur ihres Intereſſes wegen d. h. um
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Parlamentsglieder oder etwas dergleichen zu werden ganze
Länder in Aufruhr bringen. Viele ſolcher traurigen Sub-
jecte ſind auch herübergekommen, weil im Vaterland ihre
Tälente nicht gehörig gewürdigt wurden. Man nennt ſie
hier nur Freiheitsapoſtel. Einige predigen über die Rechte
der Arbeiter und den Druck, unter dem ſie in Deutſchland
ſtehen, haben aber ſelbſt eine unbezwingliche Abneigung ge
gen jede Art von Arbeit. Andere klagen über die in Deutſch
land herrſchende Tyrannei, d. h. über die Tyrannei ihrer
Gläubiger, die Bezahlung verlangen wieder Andere ſprechen
von Nichts, als einer Republik weil ſie vorausſetzten, daß

lünderung und Anarchie damit verbunden ſei, wobei ſie
Lichts verlieren, ſondern nur gewinnen können. Es iſt ſehr

bedauerlich, daß ſich das Volk von ſolchen Leuten aufhetzen
läßt und nicht einſieht, daß die Noth nicht vom König-
thum, ſondern von der Uebervölkerung, der Arbeitsſcheu
und von dem zu großen Luxus herrührt. Unter ei-
ner Republik und bei den nämlichen Geſetzen, wie wir ſie
hier haben würde es nicht beſſer ſein, weil der Präſident
einer Republik die Armen und Diejenigen, die nichts ſchaffen
mögen, ſo wenig unterhalten kann, als ein König.“

Die „Wehr-Zeitung“ ſtellt die Opfer, welche die Jn
ſurrectionen in Deutſchland ſeit dem 18. März v. Js. ge-
fordert haben mit Zugrundelegung theils amtlicher theils
ſonſt beglaubigter Berichte zuſammen. Daß auch der Krieg
gegen Dänemark zu den Jnſurrectionen gezählt wird, kann
nach dem Charakter dieſes Blattes nur in der Ordnung ge-
funden werden. Die Zahl der gefallenen „Aufſtändiſchen
iſt nur annähernd angegeben. Der Kampf in Berlin am
18. und 19. März hatte unter den Todten 3 Offiziere, 17
Unteroffiziere und Gemeine, unter den Verwundeten 14 Of-
fiziere und 240 Unteroffiziere und Gemeine; Aufſtändiſche ge
tödtet 250. Polen im April und Mai 1848: todt 4 Of-
fiziere, 105 Unteroffiziere und Gemeine, 1500 2000 Auf-
ſtändiſche; verwundet 17 Offiziere, 328 Unteroffiziere und
Gemeine. Erfurt: todt 4 Unteroffiziere und Gemeine,
24 Aufſtändiſche verwundet 1 Offizier, 8 Unteroffiziere und
Gemeine. Frankfurt a. M. am 18. September 1848:
todt 3 Offiziere, 4 Unteroffiziere und Gemeine, 35 Auſſtän-
diſche, verwundet 18 Unteroffiziere und Gemeine. Dres
den: todt 2 Offiziere, 7 Unteroffiziere und Gemeine, 350
Aufſtändiſche verwundet 39 Unteroffiziere und Gemeine.
Breslau im Jahre 1849: todt 3 Offiziere, 4 Unteroffiziere
und Gemeine, 12 Aufſtändiſche verwundet 1 Offizier, 17
Unteroffiziere und Gemeine. Jſerlohn: todt 1 Offizier,
6 Unteroffiziere und Gemeine, 70 Aufſtändiſche verwundet
16 Unteroffiziere und Gemeine. Elberfeld todt 1 Of-
fizier. Schleswig im Jahre 1848: todt 8 Offiziere, 72
Unteroffiziere und Gemeine verwundet 23 Offiziere, 353 Un
teroffiziere und Gemeine. Schleswig 1849: todt 6 Offiziere,
11 Unteroffiziere und Gemeine verwundet 20 Offiziere, 57
Unteroffiziere und Gemeine. Baden: todt 9 Offiziere,
118 Unteroffiziere und Gemeine verwundet 24 Offiziere,
523 Unteroffiziere und Gemeine. Die Zahl der Aufſtändi-
ſchen iſt weder bei Schleswig noch bei Baden angegeben.
Jn Summa ſind 40 preußiſche Offiziere, 348 Unteroffiziere
und Gemeine getödtet, und 100 Offiziere, 1614 Unteroffiziere
und Gemeine verwundet worden.

Bekanntlich gehört alles Land in den Vereinigten
Staaten, welches noch nicht in die Hände von Eigenthümern
übergegangen iſt, der Centralregierung, welche daſſelbe um
niedrigen Preis (etwa 13 Thlr. für den Acker) verkauft und

ſich damit eine bedeutende Einnahmequelle verſchafft. Sie
hat noch über ungeheure Maſſen von Land zu verfügen, wie
ſich aus folgenden Zahlen ergiebt: Jn Ohio ſind noch ver
käuflich 875,000 Acker (wir nehmen runde Zahlen), in Jn-
dianag 3,570,000 in Jllinois 15,600,000 Wisconſin
29,000,900 Jewg 30,000,000; Miſſuri 29,000 Arkanſas
27,500,000 Luiſiana 23,300,000 Miſſiſippi 11,800,000;
Alabama 17,500,000; Florida 36,100,000 Acker.

Eine kürzlich in Rom erſchienene Carrikatur zeigt uns
einen italieniſchen einen franzöſiſchen und einen ſpaniſchen
Soldaten aus dem letzten Kriege im wechſelſeitigen Geſpräch.
„Wir fochten für die Freiheit,“ ruft der Römer, „wir,“ ſagt
der Spanier, um etwas Extraſold zu erlangen,“ und wir,“
brüllt der Franzoſe, „„pour honneur.“ „Ja ſagt der
Römer, „wir ſuchten Jeder das, was uns fehlte.“

Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Vaeat.
Stadt. Geboren: dem Bürger und Zimmergeſellen Kops ein Sohn

dem Maurer Förſter eine Tochter dem Bürger und Weißgerbermſtr. Schum
pelt eine Tochter dem Schuhmacher Rantzſch eine Tochter dem Bürger,
Poſthalter und Gaſtgeber Palmié ein Sohn (posth.) ein außerehel. Sohn.

Getrauet: der Stellmachermſtr. Schölz aus Lauchſtädt mit Sophie
Henriette Herziger aus Kriechau bei Weißenfels der Handarbeiter Kunze mit
Mar. Korol. Charlotte Kryppäne. Geſtorben: der hinterl. älteſte Sohn
des Schneidermſtrs. Recke, im 6. J., am Scharlach die einzige Tochter des
Penſionairs Oſtermann im 30. J. an Schwäche der jüngſte Sohn des
Handarbeiters Schmidt, 3 M. alt, am Schlage.

Neumarkt. Getrauet: der Schiffer Ulrich mit der Wittwe Mogk
von hier.

Altenburg. Geboren: dem Röhr- und Zimmermſtr. Querfurth ein
Sohn ein außerehel. Sohn.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

An Stelle des Barbier Kerſten iſt der ehemalige Oeconom
Karl Gottlob Fiſcher, in der Rittergaſſe wohnhaft, als
Leichenbitter für die Stadtparochie St. Maximi ernannt worden.
Die Verwaltung dieſes Amtes geht mit dem 1. Januar 1850
auf den c. Fiſcher über.

Es wird dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Merſeburg, den 24. December 1849.

Der Magiſtrat.
Bekanntmachung.

Die den Baſtianſchen Erben hier gehörigen Grund
ſtücke, als

eine halbe Hufe Feld in Merſeburger Flur,
eine Achtel Hufe Feld daſelbſt,
eine halbe Scheune am Gottesacker,
zwei neuntel Scheune in langen Scheunen,

ſollen auf
den 31. December d. J., Nachmittags 2 Uhr,

auf dem hieſigen Schießhauſe öffentlich an den Meiſtbieten
den verkauft werden.

Merſeburg, den 23. December 1849.
Die Baſtianſchen Erben.

Holz Auction.
Sonnabend den 29. December d. Js. Vormittags

10 Uhr, ſollen im ſogenannten Hinterholze zu Tragart
circa 50 bis 60 Reißhaufen meiſtbietend verkauft werden.
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HausVerkauf. Jch bin geſonnen, mein unter
Nr. 79. vor dem Naumburger Thore belegenes brauberech-
tigtes Wohnhaus ſammt Hof, Scheune, Ställen, Obſtgarten,
Kommunkabel und Kommunrecht, aus freier Hand zu ver-

kaufen. Ertel in Lauchſtädt.
Hausverkauf. Das den Ströferſchen Erben gehörige,

zu Zweimen belegene Wohnhaus nebſt Stall, Hofraum,
Garten, Gemeindetheile und Gemeinderecht, ſoll Erbtheilungs-
halber den 13. Januar 1850, Nachmittags 2 Uhr, in der
Schenke daſelbſt meiſtbietend verkauft werden. Die Bedin-
gungen werden im Termine bekannt gemacht.

Jm Auftrage der Erben: Bartholomäus.
Vermiethung. Ein Wohnhaus nebſt Hofraum und

Ställen iſt in Leung bei Merſeburg ſofort zu vermiethen.
Gottfried Walker.

Zu vermiethen. Das vom Herrn Oberſteuer-Con-
tröoleur Koch in meinem Hauſe bewohnte Logis iſt wegen
Verſetzung deſſelben von Neujahr ab zu vermiethen.

Nulandt.
Ein Paar Penſionärinnen aus der Stadt oder vom

Lande können angenommen werden, woſelbſt ſie allen weib-
lichen Unterricht mit genießen können. Näheres Oberburg-
ſtraße bei Mad. Hellwig.

Dem Schloßgarten ſchräg über ſind zwei möblirte Woh-
nungen ſogleich zu beziehen Nr. 824. in der 2. Etage.

e Friſchen See-Dorſch
erhielt heute L. A. Weddy am Markt.

e Freitag den 28. December
friſches Lichtebier

im Stadtbrauhauſe.
C. Berger.

Sehr hellbrennenden
Gasſprit

H. W. Berendes.
transparente Licht-
bilder

empfiehlt billigſt

Farbig

erhielt wieder in reicher Auswahl
Guſtav Lots am Markt.

Mercadier Fabres,
aromatiseh mecdlicinische Weife,

von mehreren der berühmteſten Herren Aerzte
als ein vorzüglich heilſames Mittel gegen
gichtiſche Leiden, Flechten, Hautſchärfen, Som-
merſproſſen e. anerkannt, und welche auch

zur Anwendung als Toiletten Seife ſehr zu empfehlen iſt,
indem ſie die Haut geſchmeidig und weiß macht und dieſelbe
in friſchen und belebten Anſehen erhält, wird fortwährend
in der Handlung der Wittwe Fränz Schwarz in Mer-
ſeburg in grünen Päckchen à Stück 5 Sgr. mit der Dr.
Gräfe'ſchen Gebrauchsanweiſung und meinem Siegel verſe
hen, verkauft. J. G. Bernhardt in Berlin.

Anſicht.

Beachtenswerth!
Wie und wo man für 8 Thlr. Preuß. Courant in Beſitz

einer baren Summe von ungefähr
Zweimalhundert tauſend Thalern

gelangen kann darüber ertheilt das unterzeichnete Commiſ-
ſions-Büreau unentgeltlich nähere Auskunft. Das Bü-
rean wird auf desfallſige, bis ſpäteſtens den 20. Januar 1850
bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte Antwort
ertheilen und erklärt hiermit ausdrücklich, daß, außer dem
daran zu wendenden geringen Porto von Seiten des Anfra-
genden, für die vom Commiſſions-Büreau zu ertheilende
nähere Auskunft Niemand irgend etwas zu ent-
richten hat.

Lübeck, December 1849.
Commiſſions-Bürean,

Petri Kirchhof Nr. 308. in Lübeck.

Unter Zuſicherung bedeutender Vortheile
wird an thätige Geſchäftsleute der Commiſſions Verkauf
eines leicht gangbaren Artikels zu übertragen geſucht. An
erbietungen, franeo unter B. et II. poste Restante Main z.

Bekanntmachung.
Der Fahrweg von Zöſchen aus nach Schladebach, rechts

am Gottesacker, iſt von jetzt an verlegt und der links am
Gottesacker fahrbar. Von Schladebach nach Zöſchen zu iſt
nach den dortſtehenden Tafeln zu richten.

Zöſchen, den 22. December 1849.
Chriſtian Peltz.

Bekanntmachung.
und Fehrendorf eine ſilberne zweigehäuſige Taſchenuhr ge-
funden worden. Der ſich legitimirende Eigenthümer möchte
ſie mit Kennzeichen beweiſen und binnen 4 Wochen ſich
melden bei Eduard Buſchendorf in Spergau liegt ſie zur

Hartung, Richter.
Anzeige. Mir iſt mein Wachtelhund, ſchwarz, ohne

alle Abzeichen, abhanden gekommen. Jndem ich vor dem
Ankauf warne, bitte ich zugleich um deſſen Rücklieferung
gegen angemeſſene Belohnung.

Porbitz, den 22. December 1849.
Karl Hoffmann.

Sonntag Abend 6 Uhr iſt vom Roßmarkt bis in die
Gotthardtsſtraße, und von da bis zur Neumarktsbrücke der
erſte Theil des Romans von Penſeroſo, Guſtav und
Waldemar verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird
erſucht, das Buch gegen eine angemeſſene Belohnung in der
Lange'ſchen Leihbibliothek, Roßmarkt Nr. 373., abzugeben.

Marktpreiſe vom 22. December.
t thl. ſ. pf. thl.) ſ. vf- thl. ſg.pf- thl. g. pf.

Weizen 1 20 bis 1 25 Gerſte 20 bis 22 6bis 1 1 3] Hafer 15 bis 17 6Roggen 1

n Bekanntmachungen aller Art werden bis
Montag und Donnerstag Abends erbeten,

u können aber auch zur Bequemlichkeit im
en des Herrn G. Lots am Markt abgegeben

werden.

Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.

Den 16. December iſt auf der Straße zwiſchen Spergau.

J
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